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1 Gefährdungen 

Unfall (Arbeitsunfall); psychische Belastung und Überforderung (fehlende Mithilfe, Ratlosigkeit, 

Isolationsgefühl, Angst). 

2 Referenzierte Grundlagen 

Referenzierten Grundlagen gemäss Dok. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass und zusätzlich: 
Internet • www.slf.ch (WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF) 

• www.whiterisk.ch (Portal zur Lawinenprävention – s. auch App "White Risk") 

• www.bfu.ch (Beratungsstelle für Unfallverhütung): lb9524.11.2004.6 „Lawinen. Lebensgefahr!“  

3 Grundsätze 

• Pflichten Arbeitgeber: Der Arbeitgeber darf Arbeiten mit besonderen Gefahren (wie z.B. 

Aktivitäten in Lawinengefährdete Zonen) nur Arbeitnehmern übertragen, die dafür geeignet und 

entsprechend ausgebildet sind. Alleinarbeit ist untersagt. 

• Pflichten Arbeitnehmer: Vor jedem Einsatz in Lawinengefährdeten Zonen muss sich der 

Arbeitnehmer über die aktuelle Wetter- und Lawinensituation informieren (siehe auch Ziff. 4). 

• Verhalten ausserhalb der Skipisten: Wer sich abseits der Skipisten bewegt, bewegt sich in nicht 

gesichertem Gelände und ist somit alpinen Gefahren ausgesetzt. Nebst Absturz oder allfälliger 

Spaltensturzgefahr ist vor allem die Lawinengefahr im Winter zu beachten. Jährlich sterben rund 

25 Personen in Lawinen. Freerider, Tourengänger und Wanderer sollten sich daher über die 

aktuelle Lawinengefahr informieren, im Gelände lawinenrelevante Beobachtungen machen, 

richtig ausgerüstet sein und sich den Verhältnissen entsprechend richtig verhalten. 

4 Lawineninformation - Verhältnisse 

Lawinenbulletin und Wetterbericht geben wertvolle Hinweise zur Lawinensituation sowie zum 

zu erwartenden Wetter. Sie sind wichtige Planungsgrundlagen. Das Lawinenbulletin liefert 

nebst der Gefahrenstufe wertvolle Hinweise zum Schneedeckenaufbau, zu speziellen 

Gefahrenstellen und zur Verbreitung von Gefahrenstellen.  

• Schnee- und Lawineninformation: www.slf.ch oder  187 

• Wetterbericht: www.meteoschweiz.ch oder  162 

• Lawinenprävention: www.whiterisk.ch App "White Risk" 

 

  

http://www.slf.ch/
http://www.whiterisk.ch/
http://www.bfu.ch/
http://www.slf.ch/
http://www.meteoschweiz.ch/
http://www.whiterisk.ch/
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5 Tipps und Merksätze 

Die folgenden Tipps sind immer zu befolgen, egal wie hoch die Lawinengefahr ist: 

A. Orientierung über Wetter und Lawinensituation 

B. Laufende Neubeurteilung von Verhältnissen, Gelände und Mensch 

C. LVS1 auf Senden, Schaufel und Sonde dabei 

D. Frische Triebschneeansammlungen umgehen 

E. Schlüsselstellen und extreme Steilhänge einzeln begehen 

F. Tageszeitliche Erwärmung beachten 
Merksätze: 

A. Der 1. schöne Tag nach einem bedeutenden Schneefall ist besonders gefährlich  

B. Neuschnee + Wind = Lawinengefahr  

C. Je steiler und schattiger desto gefährlicher 

D. Frische Lawinen und „Wumm“-Geräusche sind Zeichen für Lawinengefahr 

E. Schnelle und markante Erwärmung führt kurzfristig zu einem Anstieg der 

Lawinengefahr 

F. Damit Schneebrettlawinen entstehen können braucht es schwache Schichten in 

der Schneedecke. 

6 PSA2 und Notfallausrüstung 

Nebst die für die geplante Arbeitsaktivität (z.B. Arbeit auf/an Antennen) vorgeschriebenen PSA, ist 

folgende Minimalausrüstung empfohlen (folgenden 3 Elementen gelten als Persönliche 

Rettungsausrüstung)3: 

• LVS-Gerät 

• Lawinensonde 

• Lawinenschaufel 

Weiter sind im Rucksack sinnvoll: 

• Aufstiegshilfen 

• Notfallapotheke 

• Handy oder Funk gerät 

• Orientierungsmittel 

• Sonne- und Kälteschutz 

  

 
1 LVS: Lawinen-Verschüttetensuchgerät 
2 2 PSA: Persönliche Schutzausrüstung Können auch in einem Sportgeschäft gemietet werde 
3 Können auch in einem Sportgeschäft gemietet werde 
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7 Prävention und Kameradenrettung 

Falls ein LVS-Gerät persönlich abgegeben wird, muss zusätzlich auch die Kurzanleitung des Gerätes 

abgegeben werden und der Inhalt mit dem jeweiligen Benützer besprochen werden.  

Das grossartigste LVS-Gerät nützt nichts, wenn sein Einsatz nicht beherrscht wird! 

Die Abgabe von PSA und Notfallausrüstung (sowie spezifischen Anleitungen) sind 

dementsprechend zu dokumentieren. 

8 Empfehlungen 

Bei unsicheren Verhältnissen (im Zweifelsfalle) sind die örtlichen Bergführer zu kontaktieren, oder 

alternative Zugänge wie Helikoptereinsatz zu prüfen. Denk daran, die Technik kann niemals so 

wichtig sein, dass um deren Funktionalität Menschenleben gefährdet werden.  

9 Besonderheit SBC4 

Bei Lawinengefahr ist die Station in Begleitung eines Bergführers oder per Helikopter anzugehen. 

10 Verhalten bei … 

Das allgemeine Verhalten bei Notfällen oder Unfällen ist auf der Notfallkarte SC beschrieben. Jeder 

MA muss im Besitz der Notfallkarte sein. 

 

 SBC Swisscom Broadcast AG: gemäss SBC-Richtlinie 

  

Wichtiges: so rasch als möglich die Alarmzentrale der schweizerischen Rettungsflugwacht (REGA, 

Telefon 1414) alarmieren! 

 
4 SBC Swisscom Broadcast AG: gemäss SBC-Richtlinie 


